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Z o ne n o rd nun g
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Dio Einuohnergemeinde Biberist erlässt hiermit auf Grund des
kantonalen Baugesetzes § 6 Ziff~ 10 und § 7 Ziff0 5~8 folgende
Zonenordnung für den Teilzonenplan “Sonnenrain“

Der Teilzonenpian “Sonnenrain“ umfasst das Gebiet zwi~ Geltmgegobiet
echen Sounenrainstrasse im Südens dem Dorfbach und der
Bachetrasse im Norden und w‘esten0

Das Gebiet umfasst : Zonenein~
tel 1ua~

l~ Wohnzonen w2 mit 2 Geschossen
2~ Wohnzonen W3 mit 3 Geschossen
3~ einen Grüristreifen G längs Dorfbach von

10 m Breite0

In der Wolrnzone W2 für niedere Bebauung sind Einfa~ Wolrnzone W2
milienhäuser, .Doppeleinfamilienhäuser und Zweifami—
lienhüuser bis zu 2 Geschossen zulässig0 Reihenein~
farailienhäuser oder Vierfamilienhäuser künnen im
RoJamon einer grösseren Gesamtü.berbauung zugelassen
werden0 Die max0 Ausnü.tzungsziffer beträgt O~3O~

In der Wohnzone W3 für hohe Bebauung sind Mehrfami~ Wolmzone U2
lienhäuser mit 3 Geschossen zulässig0 Die max0 Aus—
nützua~gsziffer beträgt 0,60w

Der Grünetreifen G längs des Dorfbaches ist 10 m breite Grtinstreifcm
In bereits Uberbauten GebIet wird die Zonenbreite
entsprechend den Nüglichkeiten festgelegt0 Im Grün—
ratreifen wird ein Spazierweg von 2 m Breite längs
des Dorfhaches vorgesehen0

LL
Dachaufbauten sind nur in der zweigeschossigen Zone Dachaufbauten
gestattet, wobei deren Grösse durch die Vorschriften
im Baureglement gegeben sind0 In allen übrigen Zonen
sind Dachaufbauten verboten0



(

In beiden Bauzonen ist das Erstellen von neuen Läden Läden und
und Iüeingewerben, sowie die Erweiterung bestehender Kleingeworbe
Läden und Kleingewerben gestattet, sofern deren Ein
richtungen und BenUtzung keine Belästigung durch
Stuub, ijauch und Ausdünstungen, Geräusche und Er—
riohütterungen für die 1~achbarschaft zur Folge haben~.

Die Baubeb~rde ist berechtigt, geniigend Park— und Ab— Park— und Ab~
oteilplätze auf privatem ~rund zu verlangen. Garage— stoilp1ätue~
~au13fahrten dürfen in der Regel nicht mehr als 15 % Garagear~±~ahrten
iToi~ng aufweisen.
Zwischen projektiertem Strassen— resp0 Trottoirrand
und Rampeanfang beträgt der minimale Abstand 3 m.
Die Baubeb~5rde kann Ausnahmen von dieser Bestimmung
gestatten, wenn dadurch keine besondere Verkehrege—
flilwdung entsteht, der Charakter der Strasse eine
solobe Ausnahme rechtfertigt, wobei der Abstand zwi—
schon projektiertem strassen— resp0 Trottoirrand und
Rampeanfang von 1 m nicht unterschritten werden darf0

In den Wohnzonen W2 und W3 sind bei unmittelbarer Tret~ und Rad—
Ueberbauung der Parzellen das Tret— und Radwend— wendrecht
recht gemäss § 260 EG zum ZGB aufgehoben.

Das Gemeindebaureglement, sowie das kantonale Ncr— Reglemente
raalbaureglement finden als ergänzendes Recht Anwen
dung. Uebertretungen dieser Zonenordnung werden ge
mäss den Bestimmungen des Baugesetzes und des Nor—
iialbaureglementes geahndet.

Beschwerden gegen Entscheide der .8aubeh~rde auf Grund Beschwerden
dieser Zonenordnung sind an den Gemeinderat zu richten.
Gegen Entscheide und Verfügungen des Gemeinderates kann
im Bauplanverfahren bei der Gemeindeversammlung und in
allen übrigen Fällen direkt beim Regierungsrat Beschwer
de eingereicht werden.
Die Frist zur Beschwerdefahrung beträgt 14 Tage, vom
Datum der Zustellung des Entscheides an gerechnet.

Diese Zdnenordnung tritt nach der Genehmigung durch
den Regierungsrat mit der Publikation im Amtsblatt in setzung

Von der Gemeindeversammlung genehmigt,
Biberjst, den 2. D~ r 1960

~ \%~ ~~4?f ___wenden



2, Oeffentliche Auflage der §~ 8 und 11

Einsprachen gegen die 2. Auflage sind keine eingegangen,
Die Zonenordnung wird vorn Gemeinderat auf Grund des § 15
des kantonalen Gesetzes über das Bauwesen vom 10.6.1906/
10,12.1911/8.7.1951 genehmigt,

Biberist, den 18. Mai 1961

Für den Einwohnergemei~erat :

Vom Reg~erungsrat durch heutigen
Beschluss Nr. ~ ~ genehmigt.

Solothurn, de9 ~ ~2 ~ 1 ~-j

vorn 24. März bis 23. April 1961

DerA~ im: Der Gemeincieschreiber


